
1.  Auftragserteilung
1.1  Mit der Auftragserteilung an uns, gleichgültig in welcher Form diese erfolgt, erkennt  
 der Käufer unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für die Dauer der  
 gesamten Geschäftsbeziehung an. Das gilt auch beim Verkauf ab Reiselager.
1.2  Einkaufs- und/oder Zahlungsbedingungen des Käufers gelten für uns nur, wenn wir  
 sie schriftlich anerkennen.
1.3  Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310  
 Abs. 1 BGB.

2.  Preise und Zahlungsbedingungen
2.1  Die von uns angegebenen Preise gelten nur für den einzelnen Auftrag. Nachbestellungen  
 gelten als neue Aufträge.
2.2  Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach  
 Abschluss des Vertrages Lohn-, Material- oder sonstige Kostenerhöhung eintreten.  
 Diese werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen.
2.3  Wir können die Fertigung der bestellten Waren von der vorherigen Anlieferung der  
 benötigten Edelmetallmenge durch den Käufer abhängig machen. Die Anlieferung des  
 Edelmetalls erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Mit der Anlieferung geht  
 das Edelmetall in unser Eigentum über. Es wird dem Käufer auf dem Metallkonto  
	 gutgeschrieben.	 Bei	 verspäteter	 Anlieferung	 ist	 der	 Käufer	 verpflichtet,	 uns	 einen	 
 etwaigen hierdurch entstehenden Schaden zu ersetzen. Insbesondere eine etwaige  
 Nachversteuerung durch die Finanzverwaltung, wenn diese das Facongeschäft nicht  
 als Werkleistung anerkennen sollte.
2.4  Die Rechnungsbeträge sind zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 3% Skonto oder innerhalb  
 von 30 Tagen netto ohne Abzug. Reparaturrechnungen und Faconrechnungen sind  
 zahlbar sofort ohne Abzug. Abschlagszahlungen werden stets auf die älteste Rechnung  
 verrechnet.
2.5		 Der	Käufer	ist	bei	Überschreitung	des	Zahlungsziels	verpflichtet,	den	Kaufpreis	zu	den	 
 banküblichen Debetzinsen, mindestens jedoch mit 8% über dem jeweiligen Diskont- 
 satz der Bundesbank, zu verzinsen. Dasselbe gilt im Falle verspäteter Akzepthergabe.
2.6  Sämtliche durch verspätete Zahlung verursachte Kosten, wie Mahnspesen, Inkasso- 
 gebühren und dergleichen gehen zu Lasten des Käufers.
2.7  Wechsel werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung und nur zahlungshalber  
 unter Berechnung der Diskontspesen und sonstiger Wechselkosten angenommen.
2.8  Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir nach unserer Wahl zum Rücktritt vom Vertrage  
 oder zur Forderung von Schadensersatz berechtigt.

3.  Lieferung
3.1  Die Ware reist auf dem Wege zum Käufer und auch im Falle einer etwaigen Rücksendung,  
 die nicht auf eine berechtigte Reklamation zurückzuführen ist, auf Kosten und Gefahr  
 des Käufers, der im Falle der Rücksendung die gleiche Versendungsform zu wählen hat,  
 wie diese bei der Zusendung gewählt worden war und der für eine ausreichende  
 Versicherung zu sorgen hat. Das gilt auch bei Versendung der Ware an einen vom  
 Käufer bestimmten Empfänger.
3.2  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen nur, sofern Lieferverzug auf einer  
 von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung  
 beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen.  
 Im Falle einer grob fahrlässigen Vertragsverletzung ist unsere Schadensersatzhaftung  
 auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
3.3.  Unsere Haftung ist auch auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden  
 begrenzt, wenn der Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen  
	 Vertragspflicht	beruht.	In	diesem	Fall	gelten	die	gesetzlichen	Bestimmungen.
3.4  Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung geht  
 auf den Kunden über, wenn dieser in Annahmeverzug gerät oder er sonstige Mitwirkungs- 
	 pflichten	schuldhaft	verletzt.
3.5  Im Falle höherer Gewalt, nicht zu vertretender Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung  
 und Verzögerung von Materiallieferung verlängert sich die Lieferfrist im Übrigen an 
 gemessen. 

4.  Auswahlen
4.1		 Werden	Waren	zur	Auswahl	überlassen,	dann	gelten	diese	als	käuflich	(fest)	vom	Empfänger	 
 übernommen, wenn wir nicht binnen 6 Monaten oder einer gesondert vereinbarten  
 Frist die Ware zurückerhalten.
4.2  Die Ware ist auf dem Versandweg von uns zum Empfänger durch uns versichert. Vom  
 Zeitpunkt des Empfanges der Ware durch den Empfänger an ist eine Versicherung  
	 durch	uns	nicht	mehr	möglich,	da	die	Ware	außerhalb	unseres	Einflussbereiches	ge- 
 lagert wird. Für eine entsprechende Versicherung hat dann der Empfänger zu sorgen.
4.3  Auch für Auswahlen gelten ausschließlich unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungs- 
 bedingungen.
4.4  Werden Auswahlwaren vom Kunden als Ausstellungsstücke eingesetzt oder in Reise- 
 lager aufgenommen oder außerhalb der Geschäftszeit nicht im Tresor aufbewahrt,  
 dann trägt der Kunde alle Gefahr, auch diejenige des unverschuldeten Untergangs.  
	 Der	Kunde	ist	ohne	Rücksicht	hierauf	verpflichtet,	für	den	vollen	Versicherungsschutz	 
 dieser Ware zu sorgen und tritt hiermit im voraus an uns seine Ansprüche gegen die  
	 Versicherung	unwiderruflich	ab.	Wir	nehmen	diese	Abtretung	hiermit	an.

5. Mängelrügen
5.1  Mängelrügen sind vom Käufer unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach  
 Wareneingang am Bestimmungsort schriftlich uns gegenüber zu erheben.
5.2  Bei Mangelhaftigkeit der Kaufsache kann der Kunde nach seiner Wahl Nacherfüllung  
 in Form der Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung verlangen. Schlägt die Erfüllung  
 fehl, ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.  
 Schadensersatzansprüche richten sich nach Ziff. 6.

6.  Haftung
6.1  Die Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz richten sich ohne Rücksicht auf die  
 Rechtsnatur des Anspruchs nach der vorliegenden Klausel.
6.2  Wir haften unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit auch unserer ge- 
 setzlichen Vertreter.
6.3  Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur, sofern eine Plicht verletzt wird, deren Ein- 
	 haltung	für	die	Erreichung	des	Vertragszwecks	von	besonderer	Bedeutung	ist	(Kardinal- 
	 pflicht).	Bei	 Verletzung	 einer	 Kardinalpflicht	 sind	die	 Ansprüche	auf	 den	 typischen	 
	 vorhersehbaren	Schaden	beschränkt,	der	durch	die	Sorgfaltspflicht	verhindert	werden	 
 sollte.
6.4  Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden und nach dem Produkthaftungsgesetz  
 bleibt unberührt.

7.  Eigentumsvorbehalt
7.1  Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher aus unserer  
 Geschäftsverbindung herrührender auch künftiger Forderungen, einschließlich aller  
 Nebenforderungen und bis zur Einlösung von Wechseln und Schecks, unser Eigentum.
7.2  Bei Saldoziehung gilt unser nach vorstehender Bestimmung ausbedungenes Vorbe- 
 haltseigentum als Sicherung für unsere Forderung aus dem Saldo.
7.3  Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine  
 wechselmäßige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbe- 
 halt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogener.
7.4  Die Veräußerung der Vorbehaltsware ist dem Käufer nur im ordnungsgemäßen Ge- 
	 schäftsgang	 gestattet.	 Eine	 Verpflichtung	 oder	 Sicherungsübereignung	 der	 Vorbe- 
 haltsware ist nicht zulässig.
7.5  Wird die Vorbehaltsware beim Käufer gepfändet oder beschlagnahmt, so sind wir da- 
 rüber unverzüglich schriftlich zu unterrichten, unter Überlassung der für eine Inter- 
	 vention	erforderlichen	Unterlagen	(Original	des	Pfändungsprotokolls	usw.)	Außerdem	 
	 ist	der	Käufer	verpflichtet,	 in	 jedem	Falle	der	Pfändung	oder	Beschlagnahme	unter	 
 Hinweis auf unsere Rechte als Lieferant sofort zu widersprechen. Eine diesbezügliche  
	 Unterlassung	macht	den	Käufer	uns	gegenüber	schadensersatzpflichtig.
7.6		 Der	Käufer	ist	verpflichtet,	die	Vorbehaltsware	auf	seine	Kosten	zu	unseren	Gunsten	 
 ausreichend gegen jeden Verlust oder jede Beschädigung zu versichern. Der Käufer  
 tritt alle sich hieraus ergebenden Versicherungsansprüche hinsichtlich der Vorbe- 
 haltsware schon jetzt hierdurch an uns ab; wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
7.7		 Kommt	der	Käufer	in	Zahlungsverzug	oder	kommt	er	seinen	Verpflichtungen	aus	dem	 
 Eigentumsvorbehalt nicht nach, so können wir die Vorbehaltsware heraus verlangen.  
 Die Geltendmachung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt nicht als Rücktritt vom  
 Vertrag.
7.8		 Wir	 verpflichten	 uns,	 die	 uns	 nach	 den	 vorstehenden	 Bestimmungen	 zustehenden	 
 Sicherungen insoweit nach unserer Wahl freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden  
 Forderungen um 10% übersteigt, jedoch mit der Maßgabe, dass – mit Ausnahme  
 der Lieferungen im echten Kontokorrentverkehr – im Einzelfall eine Freigabe nur für  
 solche Lieferungen zu erfolgen hat, die voll bezahlt sind.

8.  Kreditprüfung und Warenrücknahme
8.1  Wird nach Abschluss eines Vertrages oder nach Lieferung der Ware uns bekannt, das  
	 der	Käufer	nicht	kreditwürdig	ist	(z.B.	Wechselprotest),	so	sind	wir	zum	Rücktritt	vom	 
 Vertrage oder zum Verlangen sofortiger Bezahlung gelieferter und von Vorauszahlung  
 für noch zu liefernde Ware einschließlich Barabdeckung etwaiger gezogener Wechsel  
 mit sofortiger Fälligkeit berechtigt.
8.2  Bei Warenrücknahme durch uns wird die Ware entsprechend ihrem Zustand gutge- 
 schrieben.

9.  Datenverarbeitung
9.1  Wir sind berechtigt, alle die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden betreffenden Daten  
 im Sinne des BDSG zu verarbeiten.

10.  Erfüllungsort und Gerichtsstand
10.1  Erfüllungsort ist für beide Teile ausschließlich Detmold.
10.2  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist  
 ausgeschlossen
10.3  Gerichtsstand ist für alle sich aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und  
 über seine Wirksamkeit ergebenden Rechtsstreitigkeiten, auch für Wechsel- und  
 Schecklagen, für beide Teile ausschließlich Detmold.
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